
Das Werbeblatt gibt den Versicherungsschutz nur zum Teil wieder. Bei einem Versicherungsabschluss erhalten Sie die kompletten Versicherungsbedingungen. Bitte schließen Sie Ihre Reiseversicherung 
spätestens 30 Tage vor Reisebeginn ab. Liegen zwischen Reisebuchung und Reiseantritt weniger als 30 Tage, muss spätestens am 3. Werktag nach Reisebuchung die Versicherung abgeschlossen werden. 

Außergerichtliche Schlichtungs- und Beschwerdeverfahren: Schlichtungsversuche und Beschwerden können – wenn eine Einigung mit der HanseMerkur nicht erzielt werden kann – an folgende 
Schlichtungs- und Beschwerdestellen gerichtet werden. Zuständig für alle Versicherungszweige: Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin, www.versicherungsombudsmann.de R
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Kein  
Selbstbehalt!

3  Reise-Krankenversicherung
Bei notwendiger ärztlicher Behandlung im Ausland erstatten wir u. a.  
die Kosten für ambulante und stationäre Behandlungen als Privatpatient, 
ärztlich verordnete Arznei- und Verbandsmittel und übernehmen die 
Kosten des ärztlich angeordneten Rücktransports ins Heimatland. 

4  Notfall-Versicherung
Unser Notruf-Service steht Ihnen während Ihrer Reise an 365 Tagen, 
rund um die Uhr und weltweit zur Verfügung. Dieser beinhaltet  
u. a. Krankentransporte oder Hilfe bei Dokumentenverlust bzw. 
Verlust von Zahlungsmitteln. 

5  Reise-Unfallversicherung
Im Invaliditätsfall durch einen Unfall zahlen wir Ihnen ein einmaliges 
Schmerzensgeld, je nach Grad der dauerhaften Verletzung.  
Bei Unfalltod beträgt die Leistung 20.000,– EUR. Bei Kindern  
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 10.000,– EUR.

6  Reise-Haftpflichtversicherung
Sie genießen Versicherungsschutz gegen Schadenersatzansprüche 
bei Personen- und Sachschäden. Die Deckungssumme beträgt max. 
1,5 Mio. EUR, davon bei Mietsachschäden bis max. 25.000,– EUR 
(Selbstbehalt bei Mietsachschäden beträgt 20 %, min. 50,– EUR).

1  Reise-Rücktrittsversicherung
Wenn Sie aus einem versicherten Grund von einer Reisebuchung  
zurücktreten oder eine Reise verspätet antreten, ersetzen wir  
Ihnen die vertraglich geschuldeten Stornokosten bzw. die  
Hinreise-Mehrkosten. 
Versicherte Gründe sind z. B.:
• ��Unfallverletzung, unerwartete und schwere Erkrankung, Tod, 

Verlust des Arbeitsplatzes, Aufnahme eines Arbeits- und  
Ausbildungsverhältnisses, Schwangerschaft, erheblicher  
Schaden am Eigentum, Impfunverträglichkeit

2  Reiseabbruch-Versicherung
Bei vorzeitigem Abbruch der Reise erstatten wir entweder den 
gesamten oder anteiligen Reisepreis, abhängig vom Zeitpunkt  
des Abbruchs. Außerdem tragen wir die Mehrkosten bei  
verspäteter Rückreise und erstatten die nicht in Anspruch  
genommenen Reiseleistungen.  
Versicherte Gründe sind z. B.
• ��Unfallverletzung, unerwartete und schwere Erkrankung, Tod, 

Naturkatastrophen und Elementarereignisse am Urlaubsort

Ihr Schutz auf Urlaubsreisen

Urlaubsreisen

Urlaubsreisen-Basisschutz 
weltweit
Reisepreis
bis EUR

Einzelperson 
EUR

500,– 21,–
700,– 26,–

1.000,– 35,–
1.500,– 48,–
2000,– 59,–
2.500,– 75,–
3.000,– 89,–

1   2  

Urlaubsreisen-Komplettschutz 
weltweit
Reisepreis
bis EUR

Einzelperson 
EUR

500,– 29,–
700,– 43,–

1.000,– 53,–
1.500,– 68,–
2000,– 79,–
2.500,– 99,–
3.000,– 129,–
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